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Textliche Festsetzungen: 

 

zu Ziff. 2:  Maß der baulichen Nutzung 

Wandhöhe 1: im WA 2 mind. 6,5 m und max. 7,80 m (WA 1 max. 7,50 m) ab 
bestehender Straßenoberkante bzw. ab geplanter Erschließungsstraße 
bis Schnittpunkt der Wand mit Dachhaut oder bis zum oberen 
Abschluss der Wand gem. Art. 6 Abs. 4 BayBO. 

Wandhöhe 2: die Wandhöhen der Anlage 4 erhöhen sich im WA 2 entsprechend um 
0,3m (8,70 m bzw. 9,80 m). 

 
Die übrigen Festsetzungen bleiben unberührt. 
 
 

Planänderungen: 
 
 Im Bebauungsplan wurde zwischen der Parzelle 10 und der Parzelle 11 ein 

Versorgungsweg festgesetzt. 
 Im Bebauungsplan beim Dorfplatz / Spielplatz wurde im Bereich des geplanten Trafos 

eine Baugrenze festgesetzt. 
 

Begründung: 
 
Auf Grund mehrfacher Anfragen von Bauherren für das Plangebiet soll, im Bereich des WA 2 
die Wandhöhe um 30 cm. erhöht werden um entsprechenden Raumhöhen mit den 
notwendigen Wärmeschutzvorgaben errichten zu können. Den Anforderungen der neuen 
Energieeinsparverordnung kann daher leichter nachgekommen werden.  Diesbezüglich wird 
die max. Wandhöhe von 7,50 m auf 7,80 m erhöht. In diesem Bereich wird die Erhöhung 
auch beim „Penthaus“ (Anlage 4) berücksichtigt. 
  
Bei den Planänderungen hat die Bayernwerk AG bei der Erschließung des Baugebietes 
mitgeteilt, dass entlang der nordwestlichen Parzellen die Verlegung von Stromkabeln 
erforderlich ist. Diesbezüglich wären diese Grundstücke mit Dienstbarkeiten zu Gunsten der 
Bayernwerk AG zu sichern. 
Um diesen Aufwand zu vermeiden wurde ein Versorgungsweg mit einer Breite von einem 
Meter zwischen den Grundstücken Parzelle 10 und 11 eingeplant. 
Dadurch wird der Bayernwerk AG ermöglicht, die Stromleitungen komplett auf öffentlichen 
Verkehrsgrund zu verlegen. 
 
Hinsichtlich der Planänderung beim Dorfplatz / Spielplatz soll die Möglichkeit gegeben 
werden, den Trafo sowie den Verteilerkasten für die Glasfaserleitungen gestalterisch zu 
überbauen. In diesem Zusammenhang wird auch die Errichtung eines kleinen 
Multifunktionsgebäudes in Erwägung gezogen. In diesem Gebäude könnten Lagerflächen für 
Kleingeräte des Bauhofes und auch WC – Anlagen untergebracht werden. 
 
Hinsichtlich der Grünordnung sowie des Umweltberichtes wird auf dem bestehenden 
Bebauungsplan verwiesen. Ein Umweltbericht ist gem. § 13 a BauGB nicht erforderlich. 






